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Norm

BSVG §71 Abs4

Rechtssatz

Als hauptberu1iche Mitarbeit ist nur jene Tätigkeit anzusehen, durch die die Arbeitskraft derart in Anspruch

genommen wird, dass die Ausübung einer anderen Erwerbstätigkeit praktisch ausgeschlossen ist. Die

Mitunternehmereigenschaft (Miteigentum, Ehepakte etc) beziehungsweise der Arbeitseinsatz im Betrieb längere Zeit

hindurch (in der Regel 120 Kalendermonate) ist Bedingung für die Pensionsteilung. Gegenstand der Teilung der

Pension zwischen den Ehegatten kann nur die Nettopension sein kann. Die bescheidmäßige Feststellung des

Versicherungsträgers über den Auszahlungsanspruch hat sich auf den Anspruch dem Grunde nach zu beschränken,

weil der Anspruch der Höhe nach von dem jeweils in Betracht kommenden Abzugsbetrag abhängt.
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